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§ 13 Übergangsbestimmungen 
 

(1) Die Bildung des gemeinsamen Gutachterausschusses soll zum 01.06.2020 

erfolgen, die Einrichtung der Geschäftsstelle jedoch bereits zum 01.01.2020, um 

die notwendigen Vorarbeiten hierfür zu leisten. 

(2) Die Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2018 werden bis spätestens zum 

01.06.2020 von den bisherigen Gutachterausschüssen beschlossen. 

(3) In der Übergangsphase entstehende Kosten werden gemäß dem in § 10 Abs. 2 

festgelegten Verteilerschlüssel auf die Beteiligten verteilt und erstattet. 

(4) Die bisherigen Gutachterausschüsse und deren Geschäftsstellen werden zum in 

§ 15 Abs. 3 benannten Zeitpunkt aufgelöst. Die Dienststempel sind zu diesem 

Zeitpunkt zu entwerten. 
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